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I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Die große Anzahl an Asylsuchenden, die im Jahr 2015 nach Deutschland ge-
kommen ist, stellt Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. 
Unter ihnen sind zahlreiche Personen, die keinen Anspruch auf Schutz nach den 
in Deutschland geltenden Asylregelungen haben. Mit dem vorliegenden, von 
der Bundesregierung initiierten Gesetz werden Maßnahmen zur Erleichterung 
und Beschleunigung von Abschiebungen bestandskräftig abgelehnter Asylsu-
chender eingeführt, insbesondere für Personen, von denen Sicherheitsgefahren 
ausgehen. 

Die Abschiebungshaft wird für Personen, von denen eine erhebliche Gefahr für 
Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit 
ausgeht, erweitert. Wenn Betroffene die der Abschiebung entgegenstehenden 
Gründe durch vorsätzlich falsche Angaben oder durch eigene Täuschung über 
ihre Identität oder Staatsangehörigkeit selbst herbeiführen oder zumutbare An-
forderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen 
nicht erfüllen, kann der Aufenthalt räumlich beschränkt werden. Die zulässige 
Höchstdauer des Ausreisegewahrsams wird auf zehn Tage verlängert. Ausländi-
sche Reisepapiere dürfen künftig auch von Deutschen, die Mehrstaater sind, bei 
Vorliegen von Passentziehungsgründen einbehalten werden. Zudem wird das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – ebenso wie bereits die Ausländer-
behörden – zur Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität ein-
schließlich der Staatsangehörigkeit von Asylsuchenden Daten aus Datenträgern 
verlangen und auswerten können. Nicht zuletzt können die Länder die Befris-
tung der Verpflichtung, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, für Asylsu-
chende ohne Bleibeperspektive verlängern. 
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II. Zum Gang der Beratungen 

Im ersten Durchgang hatte der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung umfangreich – insbesondere zu Fragen von Zuständigkeiten sowie des 
Rechts- und Datenschutzes – Stellung genommen. Die Bundesregierung hat die 
Prüfung dieser Änderungsvorschläge des Bundesrates im weiteren parlamenta-
rischen Verfahren zugesagt. Wegen besonderer Eilbedürftigkeit hielt sie jedoch 
die Annahme des Gesetzes in der von ihr vorgeschlagenen Fassung für erforder-
lich. 

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 18. Mai 2017 mit einigen Änderun-
gen verabschiedet. Eine Forderung des Bunderates, nämlich die Zulassung der 
Sprungrevision in Asylstreitverfahren, wurde hierbei umgesetzt. Ferner hat der 
Deutsche Bundestag Regelungen zur Bekämpfung missbräuchlicher Vater-
schaftsanerkennungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts in das Gesetz auf-
genommen. 

Der Bundesrat wird das Gesetz unter Verzicht auf die verfassungsrechtlich vor-
gesehenen Fristen in seiner 958. Sitzung am 2. Juni 2017 beraten. 

III. Empfehlungen der Ausschüsse 

Die beteiligten Ausschüsse – Innen, Recht und Frauen und Jugend – haben 
ihre Beratungen zu dem Gesetz bei Drucklegung noch nicht abgeschlossen. 


